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Regeste

Aufenthalts-/Niederlassungsbewilligung | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 108 Abs. 2 OG hat die Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine Begründung zu
enthalten. An diese werden namentlich bei Laienbeschwerden praxisgemäss keine hohen
Anforderungen gestellt. Sie muss jedoch sachbezogen sein. Ist die Vorinstanz auf die
Begehren des Beschwerdeführers nicht eingetreten, ist der minimalen Sachbezogenheit nur
Genüge getan, wenn sich die Begründung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den
Gründen für das Nichteintreten befasst. Eine Auseinandersetzung lediglich mit der
materiellen Seite des Falles genügt der gesetzlichen Begründungspflicht bei dieser
Ausgangslage nicht. Da eine minimale Sachbezogenheit der Begründung ein
Gültigkeitserfordernis darstellt, hat eine solcherart mangelhafte Beschwerdeschrift zur
Folge, dass das Bundesgericht auf das Rechtsmittel nicht eintritt (vgl. statt vieler BGE 123
V 335 , mit Zusammenfassung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in E. 1b S. 337 f.).
Eine Nachfrist zur Verbesserung ist nur bei unklarer, nicht aber bei fehlender
(sachbezogener) Begründung anzusetzen ( Art. 108 Abs. 3 OG ).

E. 1.2
Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich ( Art. 105 Abs. 2 OG ) festgestellt,
die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers im kantonalen Rekursverfahren habe den
Beschluss des Regierungsrates spätestens am 30. September 2004 erhalten; sogar das als
Beschwerdebeilage eingereichte Beschlussexemplar trage einen Stempelaufdruck mit
diesem Datum. Es sei somit davon auszugehen, dass die 30-tägige Rechtsmittelfrist (§§ 53
und 70 in Verbindung mit § 11 des zürcherischen Gesetzes vom 24. Mai 1959 über den
Rechtsschutz in Verwaltungssachen [Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG/ZH]) am 1.
November 2004 abgelaufen und die am 4. November 2004 eingereichte Beschwerde
verspätet sei. Dass der Beschwerdeführer selber den angefochtenen Beschluss erst am 5.
Oktober 2004 erhalten haben soll, sei ohne Belang.

E. 1.3
Was der Beschwerdeführer vorbringt, lässt die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz
nicht als offensichtlich unrichtig oder unvollständig erscheinen; eine Verletzung
wesentlicher Verfahrensbestimmungen rügt er nicht. Der Beschwerdeführer bestreitet denn
auch nicht, dass seine seinerzeitige Anwältin den Beschluss spätestens am 30. September
2004 erhalten habe.

E. 1.4



Der Beschwerdeführer macht einzig geltend, er selber habe das Urteil erst am 5. Oktober
2004 erhalten. Seine Anwältin im Rekursverfahren habe ihr Mandat im Sommer 2004
niedergelegt, als er in Untersuchungshaft genommen worden sei. Am 30. September 2004
sei sie nicht mehr seine Vertreterin gewesen. Es zähle deshalb allein, wann er den Beschluss
erhalten habe. Entsprechende Feststellungen über eine Niederlegung des Mandates hat die
Vorinstanz im angefochtenen Entscheid nicht getroffen. Der Beschwerdeführer, der vor der
Vorinstanz durch einen Rechtsanwalt vertreten war, behauptet auch nicht, dies vor dem
Verwaltungsgericht geltend gemacht zu haben. Die Tatsache ist damit neu und
unbeachtlich.

E. 1.5
Im Übrigen setzt sich der Beschwerdeführer in rechtlicher Hinsicht nicht mit der
Begründung der Vorinstanz auseinander, nach welcher die Zustellung an die
Rechtsvertreterin nach kantonalem Recht für die Einhaltung der Rechtsmittelfrist
massgebend ist. Damit fehlt es an einer sachbezogenen Begründung, die geeignet wäre, eine
Verletzung von Bundesrecht ( Art. 104 lit. a OG ) darzutun.

E. 2
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzutreten
ist. Entsprechend diesem Ausgang hat der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor
Bundesgericht zu tragen ( Art. 156 Abs. 1 OG ).
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